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Monsieur le Regierungspräsident, 

In Anwendung der Bestimmungen des Artikels R.122-11 des Umweltgesetzbuchs und des Leitfadens für 

grenzüberschreitende Beteiligungen von 2016 beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass die EARL OEUFS 

MODERY mit Sitz in LAUTERBOURG bei meinen Dienststellen einen Antrag auf eine umweltrechtliche 

Genehmigung gestellt hat. 

Der Antrag wurde für zulässig erklärt, und es ist davon auszugehen, dass das Projekt in Deutschland 

Umweltauswirkungen auf die Gemeinden SCHEIBENHARDT, BERG, NEUBOURG AM RHEIN, WÖRTH AM 

RHEIN haben wird. 

Der Antrag wird Gegenstand eines Konsultationsverfahrens mit der französischen Öffentlichkeit gemäß dem 

Schema in Anhang 3 des oben genannten Leitfadens sein. 

In Übereinstimmung mit Kapitel C II 1 des oben genannten Leitfadens und Artikel R322-11 des Umweltgesetzes 

finden Sie anbei 

- fünf Kopien des Dossiers, darunter mindestens eine Papierkopie, die anderen in elektronischem Format, 

- meine Verfügung zur Eröffnung der öffentlichen Untersuchung sowie die Bekanntmachung über die 

Eröffnung der öffentlichen Untersuchung, 

- die nichttechnische Zusammenfassung der Auswirkungsstudie, übersetzt ins Deutsche, unter der 

Verantwortung und auf Kosten des Antragstellers. 

In Anwendung der Bestimmungen des Artikels R.122-10 des Umweltgesetzes möchte ich Sie darüber 

informieren, dass Sie Ihre Absicht, an der öffentlichen Untersuchung teilzunehmen, vor deren Beginn äußern 

können. 

Sollten Sie schließlich eine Stellungnahme zu dieser Akte abgeben wollen, so muss diese spätestens 15 Tage 

nach Schließung des Untersuchungsregisters bei mir eingehen. 

Die wichtigsten Elemente und Dokumente zu dieser Datei können auf der Website der Präfektur des Bas-Rhin 

eingesehen werden (http://www.bas-rhin.gouv.fr), 

Mit freundlichen Grüßen, 
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